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8 ND�SMINISTERIUM FüR FINANZEN 

z. 26 1029/2-II/4/85(��) 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem da�) VereinsgeGetz 1951 
geändert wird (Vereinsgesetz
Novelle 1985); 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
W i e  n 

H,mm"g�Jtil1 k B 
Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 53 33 

Durchwahl 1288 

Sachbearbeiter: 

OR Dr. Riepl 

Vertellt� 9. MRZ. 10m, 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, in 
der Anlage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum 
zitierten Gesetzentwurf des Bundesministeriumsfür Inneres 
im Sinne der Entschließung des Nationalrates aus Anlaß 
der Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes BGB1. 
Nr. 178/1961 zu übermitteln. 

26. März 1985 
Für den Bundesminister: 

Dr. Waiz 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 26 10?9/2-I1/4/85 
Ent\,mrf ein e." ;jund e::.oge",et z e.j , 
:nit deIn d?o Verein.jge",etz 1951 
ge�ndert wird ( Verein�se�etz
Novelle 1985) 
z.Z. 90 745/2-11/15/85 vom 

21. J!'ebruar 1985 

An da.::: 

Bundesministerilli� für 
1nnere,-, 

TvI i e n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 
A-101S Wien 

Telefon S3 33 

Durchwahl 1288 

Sachbearbeiter: 

OH Dr. Hiepl 

Zu dem mit bezogener do. Note übermittelten Entvmrf 

eine::.o 31LYlde.sge.::.;etze;3, mit dem das Vereinsgeoetz 1951 ge

�ndert wird ( Verein:::;ge.:3etz-Novelle 1985), nimmt das Bundes

ministe:L'iQ'll für Finanzen lüe folgt Stellung: 

Wie in den Erläuterungen auogeführt wird, hat sich 

seit der Ent3tehung.3zeit de.:::; Vereinogesetzes 1867, vrieder

verlautbart als Verein:::;gesetz 1951, manche Rechtsauffassung 

geändert. So wird z.B. nach dem gegenwertigen Ver3tändni:::; 

de . ..; gebi.i.'1.renrechtlichen Eingabenbegriffes die Gebiihren

pflicht für gesetzlich vorgesehene Pflichtmeldungen ver

neint, "\<Tenn ihre Vornahme oder Unterlassung keinerlei Rechts

wirkungen für die Tiitigkeit des .:'1eldepflichtigen nach sich 

zieht. Allein die Vermeidung einer Verwaltungsstrafe be

gründet noch kein für das Vorliegen einer Eingabe im Sinn 

de3 Gebührengesetze3 erforderliches Privatintere3se. Die be

stehende Gebührenbefreiung deo § 16 ist damit mit Ausna}�e 

für die im Entwurf nicht mehr vorgesehenen Anzeigen nach § 15 
obsolet geworden. 

Da die im § 12 de;:,; Entwurfe.:.; auferlegten �1eldepflichten 

auf die Erlaubtheit der Vereinstätip;keit keinen Einfluß haben, 

führt ihre BefolgLLYlg zu keiner Gebührenpflicht. § 12 Abs. 3 

. /. 
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hat daher als überflüssig zu entfallen. 

An der Vollzugsbe.3timmung ändert sich dadurch nichts, 

weil die Zu::.;tändigkeit des Bundesministe:::-::3 für Finanzen 

ohnehin nicht \"mhrgenommen ·wurde. 

Bei Durch:..:;icht des Entwurfe::.; fällt weiters auf, daß 

1. im § 27 Abs. 1 Veröffentlichungen in der "Amtlichen 

Zeitung" vorgesehen sind, wodurch das Publikations

organ nach ho. Ansicht nicht hinreichend klargestellt 

ist, auch wenn ::3ich dadurch am be::;tehenden Text nichts 

ändert, 

2. es im § 27 Abs. 2 richtig BundesverwaltQ�gsabgaben 

und nicht Bundesve�daltungsgebühren heißen müßte ��d 

im übrigen unter den im § 27 Abs. 2 verwendeten Begriff 

"bu.�desrechtlich geregelten öffentlichen Abgaben" 

sowohl die Bundesverwaltungsabgaben als auch die Gerichts

und JustizverwaltungsgebÜhren fallen, sodaß deren ge

sonderte Aufzählung nicht erforderlich ist. 

3. die Vollzugsbestimmung des § 31 in Inhalt und in 

der Terminologie dem Bundesmini::.;teriengesetz bzw. den 

legistischen Richtlinien nicht entspricht. 

Zu Art. I Z. 1: 
"Es mag zutreffen, daß das Versicherungsaufsichtsgesetz 

das Recht der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

als lex specialis vollständig regelt, sodaß für eine An

wendung des Vereinsgesetzes kein Raum bleibt. Dennoch 

erscheint es aus Gründen der Rechtssicherheit und Klar

heit geboten, die betreffende Ausnahmebestimmung im § 2 

Vereinsgesetz 1951 be�alten. Es sollte lediglich der 

Ausdruck "Vereine für Versicherungsgeschäfte" durch den 

Ausdruck "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
" 

er

setzt werden. 

Die Begründung in den Erläuterungen zur gegenständlichen 

Bestimmung, daß die Zitierung der dort angefÜhrten Vereine 

deshalb entbehrlich sei, weil für sie bereits eigene 

Normen erlassen worden ::.;ind, scheint jedenfalls ins Leere 

zu gehen. Die geltende Fassung des § 2 Vereinsgesetz 1951 
geht nämlich gerade davon aus, daß für die in dieser Be

stimmung genannten Vereine und Ge3ellschaften be:..:;ondere 
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ge0etzliche Vorschriften bestehen. Im übrigen bestehen 
besondere geGetzliche Vorschriften auch für Vereine und 
Gesellschaften, die auf Gewinn berechnet sind; für diese 
soll jedoch die geltende Rechtslage bestehen bleiben. 
Nach der Begründung zum Entwurf wäre nur ein gänzlicher 
i.Jegfall des § 2 folgerichtig. " 
Weiterö sollte im § 6 Abs. 1 erster Satz das Wort 
"kann" durch "hat" ersetzt werden, zumal der Einräumung 
eines Ermessens hier jedwede ratio abzusprechen ist. 

Ebenso ist im § 27 Abs. 1 erster Satz der Ausdruck 
"amtliche Zeitung" durch den Passus "Amtsblatt zur iViener 
Zeitung" zu ersetzen, soferne nicht auch an Publikationen 
in anderen "amtlichen Zeitungen" gedacht ist. 
In den Erläuterungen zu Z. 7 und 8 müßte es "Landeshaupt
männer" statt "Landeshauptleute" lauten. 

Abschließend geht das Bundesministerium für-Finanzen 
davon aus, daß den Bundesländern durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf keine zusätzlichen finanziellen Belastungen 
entstehen. 

26. März 1985 

Für den Bundesminister: 
Dr. Waiz 
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